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t. nnoaten zur Ceme

1.1. Laqe im Raum

Der Markt Wonsees liegt im Südwesten des Landkreises Kulmbach, etwa 20 Kilometer von der

Großen Kreisstadt Kulmbach entfernt. Das Gemeindegebiet liegt zwischen 551 (Espig westlich

Gelbsreuth) und rund 400 Metern über NN (Schwalbach an der Grenze zu Hollfeld). Der Markt

besteht aus dem Hauptort Wonsees, den Dörfern Feulersdorf, Gelbsreuth, Großenhü1, Kleinhü1,

Sanspareil, Schirradorf und Zedersitz sowie den Einzeln Plötzmühle und Schlötzmühle.

1.2. Einwohnerzahl. Gemarkunqsfläche

Die Gemeindefläche des Marktes Wonsees umfasst 36,79 km2, die Bevölkerungszahl liegt bei

1.139 am 31. Dezember2024.lm Zeitraum 1988 bis 2018 wuchs der Marktvon 1.065 aui l'147
um 82 Einwohner bzw. um 7,7 o/o. Seither sind die Einwohnezahlen leicht rückläufig.

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 31 Einwohnern pro km2

(Landkreiskulmbach 109, Regierungsbezirk Oberfranken 146, Freistaat Bayern 188).

ber Markt Wonsees versucht, in den nächsten Jahren die Bevölkerungsentwicklung zu

stabilisieren und mit aktiver Wohnbaupolitik einem Rückgang entgegenzuwirken, sofern dies die

Mittel der Gemeinde zulassen.

1.3. Standort für Gewerbe und Dienstleistunq. lnfrastruktur

Der Markt Wonsees ist geprägt von kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben. Größere

Betriebe, wie im benachbarten Kasendorf, fehlen.
ln der Gemeinde finden sich die meisten überörtlichen, häufig in Anspruch genommenen

Grundversorgungseinrichtungen zur Deckung des allgemeinen Bedarfs der Bevölkerung in

sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht.
lnsbesondere sollen in Wonsees die Funktionen im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich des

Bildungs- und Erziehungswesens und im Bereich der Erholung gesichert werden.

1.4. Überörtliche Verkehrsanbindunq

Der Markt Wonsees ist nicht an das Schienennetz der Deutschen Bahn angeschlossen' Der

nächste Bahnhof befindet sich in Kulmbach in einer Entfernung von etwa 15 Kilometern.

Öffentliche Bushaltestellen befinden sich in allen größeren Gemeindeteilen.
Wonsees liegt nahe der Autobahn A 70 Bamberg-Bayreuth; die nächste Anschlussstelle befindet

sich in Schiiradorf in einer Entfernung von rund fünf Kilometern. Darüber hinaus führt durch

Wonsees die Staatstraße von Aufseß über Hollfeld nach Kasendorf (St 2189). Weitere wichtige

Verbindungsstraßen sind die Kreisstraßen KU 8 von Krögenstein über Wonsees, Sanspareil und

Großenhüinach Thurnau und KU 23 von Großenhül über Kleinhül und Gelbsreuth zur B 22'

Die nächstgelegenen Flugplätze befinden sich in Bayreuth-Bindlach (Entfernung etwa

20 Kilometeil, tn t*tUrnOerg-(Entfernung etwa 60 Kilometer) oder in Hof-Pirk (Flughafen Hof-

Plauen, Entfernung etwa 60 Kilometer).
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Z.Ziele unO Zweefe

Gemäß $ 1 Abs. 3 BaugesetzbLtch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne auZustetten,
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Ein privater lnvestor beantragte beim Markt Wonsees die Anderung des Flächennutzungsplanes
und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Sondergebiet
,,Photovoltaik Schirradorf I I 1".

lm Regionalplan wird ausgeführt, dass die Probleme im Bereich Umweltschutz und langfristige
Sicherung der Energieversorgung sich auf Dauer nur durch die Nutzung von umweltverträglichen
Energiequellen wie z.B. Wasserkraft, Sonnen- und Umweltenergie, Windkraft, Biomasse,
Klärgas, Müll und Erdwärme lösen lassen, die erneuerbar oder nach menschlichen Maßstäben
unerschöpflich sind. Es ist deshalb notwendig, alle technisch möglichen und wirtschaftlich sowie
ökologisch vertretbaren neuen Technologien zu nutzen, durch die sich der Energiebedarf
reduzieren lässt oder neue Energiequellen erschlossen werden können.

Um diese Aussagen des Regionalplans umsetzen zu können, wird zwischen nördlich und westlich
von Schirradorf Grundstücken Flur-Nummern 275, 280, 320, 342, 344, g4T ,498, so6, 508 und
513 der Gemarkung Schirradorf eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung ,,Photovoltaik"
ausgewiesen. Es soll eine Fläche von rund 21 Hektar mit Photovoltaik-Modulen bebaut werden.
Die Einspeisung in das Stromne2 erfolgt in das Mittelspannungsnetz der Bayernwerk Netz
GmbH. Für diesen Bereich wird nun der vorliegende Bebauungsplan aufgestellt.

Die genannten Grundstücke werden dezeit überwiegend als Ackerflächen landwirtschaftlich
genutzt. Nach einem künftigen Rückbau der Anlage können die Flächen wieder landwirtschaftlich
genutzt werden.

S- Ubergeordnete P

3.1. Raumplanung und benachbarte Gemeinden

Gemäß $ 1 Abs. 4 BaUGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landesplanung
anzupassen.
Der Bereich Kulmbach, in dem auch der Nahbereich Kasendorf/Wonsees mit Gemeindeteilen
liegt, gehört nach dem Landesentwicklungsprogramm 2023 (LEP 2023) zum ländlichen Raum mit
besonderem Handlungsbedarf. Den Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf wird ... bei
einschlägigen staatlichen Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Vorrang eingeräumt ... Der räumliche Umgriff des Raums mit
besonderem Handlungsbedarf bildet die Kernkulisse für einschlägige staatliche Planungen und
Maßnahmen sowie für Förderungen.

Nachbargemeinden sind die Märkte Kasendorf und Thurnau im Landkreis Kulmbach, die Stadt
Hollfeld im Landkreis Bayreuth sowie die Stadt Weismain im Landkreis Lichtenfels.



Begründung mit Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
für das Sondergebiet ,,Photovoltaik Schirradorf lll",
Markt Wonsees/Südwerk Energie GmbH Burgkunstadt, Vorentwurf Seite 5

3.2. Fachplanunqen

Nicht bekannt.

3.3. Schutzzonen

Ein Mindestabstand von 20 Metern vom Fahrbahnrand der Autobahn A 71 kann durchgehend
eingehalten werden.

3.4. Nachrichtliche Übernahmen

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingesetzten Planzeichen dienen dem Erkennen der

vorhandenen Gegebenheiten (Grundstücksgrenzen, Flur-Nummern, vorhandene Bebauung,

Höhenschichtlinien udglm.).

Nach dem Bayerischen Denkmalatlas befinden sich lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes
befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude und keine bekannten Bodendenkmäler. lm

Norden grenzt das Bodendenkmal D-4-5934-0144, Hohlweg des Mittelalters als Teilstück der

,,Hohen Straße" an.
Dennoch ist auch im Planungsbereich jederzeit mit dem Auffinden beweglicher und/oder

unbeweglicher Bodendenkmäler zu rechnen.
Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Denkmalschukgesetz (BayDSchG): Wer Bodendenkmäler auffindet,
ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für
Denkmalpflege anzuzeig en. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer

des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt

haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er

durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

+. örtlictre Planuno

4.{. Fläche rrfzunosnlan

lm Flächennutzungsplan des Marktes Wonsees ist die Fläche als Fläche für die Landwirtschaft

dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert.

4.2. Städtebaulicher Rahmenplan

Für das Gebiet des Marktes Wonsees existiert kein städtebaulicher Rahmenplan
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4.3. Verhältnis zu benachbarten Bebauunqsplänen

An den Geltungsbereich des Bebauungsplanes fur das Sondergebiet,,Photovoltaik Schirradorf lll"
grenzen folgende Bebauungspläne an:
Westlich der Flur-Nr. 280 der vorhabenbezogene Bebauungsplan ,,Sondergebiet Solarkraft
Schirradorf ll"
Nördllich der Flur-Nrn. 344 und 347 ebenfalls der vorhabenbezogene Bebauungsplan
,,Sondergebiet Solarkraft Schirradorf I l"
Östlich der Flur-Nr. 342 derselbe Bebauungsplan
Westlich der Flur-Nr. 498 der vorhabenbezogene Bebauungsplan ,,Sondergebiet Solarkraftwerk
Schirradorf.
Die Bebauungspläne werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.

S. nngaben zum Plan

5.1. Laqe im Gemeindeqebiet

Das Planungsgebiet liegt westlich des Gemeindeteiles Schirradorf und ist von diesem zwischen
3,5 Kilometer und 100 Meter entfernt. Die Entfernung zum Hauptort beträgt rund drei Kilometer.

5.2. Beschreibung und Abqrenzunq des Geltunqsbereiches

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

Im Norden von landwirtschaftlichen Flächen.
lm Osten vom Wirtschaftsweg Flur-Nr. 511 und der Autobahn A71.
lm Süden von der Ortslage Schirradorf und von landwirtschaftlichen Flächen
lm Westen von Waldflächen.

5.3. Topoqraphie

Die genannten Grundstücke werden derzeit übenviegend als Ackerflächen landwirtschaftlich
genutzt.

Das Gebiet fällt von einer Höhe von 472 Metern über NN im Westen auf 461 Meter über NN im
Norden, 453 Meter über NN im Osten und 469 Meter über NN im Süden.

Es befindet sich auf der Albhochfläche. Der Bereich um Wonsees entwässert nach Nordwesten
zum Weismain, nach Nordosten zum Friesenbach und nach Süden zur Kainach. Bis auf die Fluss-
und Bachtäler ist die Albhochfläche wenig gegliedert.
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5.4. Klimatische Verhältnisse

Die Fränkische Schweiz und ihr nördliches Vorland liegen klimatisch im Übergangsbereich von

der maritimen zur kontinentalen Klimazone im Regenschatten des Steigerwaldes. Dies hat zur
Folge, dass die Niederschläge bei lediglich 500 bis 600 mm im Jahr liegen. Die Temperaturen

variieren stark zwischen den Tälern und der Albhöhe. ln den Randgebieten herrschen warme

Sommer und milde Winter vor, während die Albhöhe von kuzen, kühlen Sommern und langen,

schneereichen Wntern geprägt ist.

5.5. Hvdroloqie

5.5.1. Gewässer

Das nächstgelegene Fließgewässer (Schwalbach) liegt rund 450 Meter östlich bzw. südlich des

Planungsge-bieti. Das nächstgelegene Stillgewässer (Entwässerungsbecken der Autobahn A 71)

rund 70 Meter nördlich.

5.5.2. Uberschwemmungsgebiet

Gemäß den Angaben des lnformationsdienstes überschwemmungsgefährdete Gebiete des

Bayerischen Landesamtes für Umwelt liegt das Planungsgebiet außerhalb

Ubärschwemmungsgefährdeter Bereiche. Festgesetzte und vorläufig gesicherte

überschwemmungsgebiet (Friesenbach) sind mehr als sechs Kilometer entfernt.
Wassersensible Bereiche grenzen im Norden und Süden an das Planungsgebiet an. Sie

kennzeichnen den natürlichän Einflussbereich des Wassers, in dem es zu Überschwemmungen
durch Ausuferungen oder zu einem Wasserabfluss infolge von extremen

Niederschlagsereignissen kommen kann. Dies auch eintreten, wenn keine oberirdischen

Gewässer vorhanden sind.
Durch die geänderte Landnu2ung kann es zu Anderungen im Oberflächenabfluss und eventuell
gesteigerter Erosionsgefahr kommen, was bei der Planung Berücksichtigung finden sollte.

Etwaige Gegenmaßnahmen dürfen die Situation für Dritte nicht verschlechtern.



Begründung mit Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
für das Sondergebiet,,Photovoltaik Schirradorf lll",
Markt Wonsees/Südwerk Energie GmbH Burgkunstadt, Vorentwurf Seite 8

5.5.3. Starkregen

Daneben kann es durch Starkregenereignissen auch außerhalb von Überschwemmungsgebieten
und wassersensiblen Bereichen zu flächenhaften Überflutungen kommen. Mit der Klimaschutz-
novelle des BauGB von 201 1 und dem Hochwasserschutzgese2 ll von 2017 wurden der vorbeu-
gende Klimaschutz und die Klimaanpassung in der Bauleitplanung durch die $$ 1 Abs. 5 Satz 2
und 1aAbs.5 BauGB gestärkt und die Belange des Hochwasserschutzes im BauGB konkreti-
siert. Dies verstärkt die abwägungserheblichen Anforderungen gemäß $ 1 Abs. 6 an den sach-
gerechten Umgang mit Abwässern (Nr. 7e) und die Belange des Hochwasserschu2es und der
Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden
(Nr. 12), die im Abwägungsvorgang nach $ 1 Abs. 7 BaUGB zu berücksichtigen sind. Zu den Ab-
wässern gehört gemäß $ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auch das von
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende
Niederschlagswasser. Denn es ist offenkundig, dass durch die bauliche lnanspruchnahme von
Flächen dem Niederschlagswasser Versickerungsflächen en2ogen werden (Uwe Kutter: Hoch-
wasser und Starkregensch utz im Abwäg ungsvorgang ).
Nach DIN 1986-100 ist der Überflutungsnachweis als Differenz zwischen den Regenwassermen-
gen aus dem 3O-jährigen und dem zweijährigen Regenereignis zu führen und als zurückhaltende
Regenwassermenge in den Freiflächen des Grundstücks ohne Gefährdung für den Menschen
oder Sachgüter dazustellen. Dies gilt ab einer Grundstücksfläche von 800 m2. Dieser Nachweis
sollte im Baugenehmigungsverfahren als Bestandteil der Bauantragsunterlagen verlangt werden,
um negative Umweltauswirkungen gem. S 4 c BaUGB zu übenrvachen.
Einer Bebauungsplanung muss eine Erschließungskonzeption zugrunde liegen, nach der das im
Plangebiet anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser so beseitigt werden kann, dass
Gesundheit und Eigentum der Planbetroffenen diesseits und jenseits der Plangrenzen keinen
Schaden nehmen und die wasserrechtlichen Anforderungen gewahrt sind. Eine
Konfliktverlagerung in nachfolgende Genehmigungs- oder Erlaubnisverfahren ist zulässig, wenn
sich der Plangeber im Aufstellungsverfahren einen Kenntnisstand verschaffi hat, der ihm im
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses eine sachgerechte Beurteilung der Möglichkeit einer
nachfolgenden Konfliktbewältigung erlaubt (OVG Münster,2. Senat, Urteil vom 07.06.2022 -
2 D 289/21.NE).
Der Abschluss einer Elementarschadenversicherung wird empfohlen.

Weiterhin kann es aufgrund der leichten Hanglage bei langanhaltenden starken Niederschlägen
zur Bildung von Hangwasser kommen, das schadlos abzuführen bzw. abzuleiten ist. Gemäß
S 37 WHG darf der natürliche Ablauf von wild abfließendem Wasser auf ein tiefer liegendes
Grundstück nicht zum Nachteil eines höher oder tiefer liegenden Grundstücks behindert, verstärkt
oder auf andere Weise verändert werden. Nachteilige Auswirkungen auf das örtliche
Abflussgeschehen und die Hochwasserrückhaltung sind grundsätzlich zu vermeiden. Eventuell
vorhandene Entwässerungs- und Wegseitengräben, die der lokalen Vorflut dienen, müssen
erhalten oder wieder ausreichend leistungsfähig hergestellt werden.

5.5.4. Grundwasser

Über Grundwasserstände liegen keine Angaben vor. Es ist jedoch aufgrund des Untergrundes
nicht von hoch anstehendem Grundwasser auszugehen.
Für den Umgang oder die Lagerung wassergefährdender Stoffe oder für Anlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen wird auf die einschlägigen Vorschriften verwiesen.
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5.5.5. Wassersch utzgebiete

Das Bauvorhaben liegt außerhalb festgesetzter oder vorgeschlagener Wasserschutzgebiete und

auch außerhalb von wassenrvirtschaftlichen Vorbehalts- oder Vorrangflächen.

5.6. Veqetation

Erhaltenswerter Gehölzbestand befindet sich im Norden und Süden des GrundstÜcks Flur-

Nr.513 (biotopgeschü120, im Süden des Grundstücks Flur-Nr.506 und im Süden des

Grundstücks Flur-Nr, 347. Diese Bereiche wurden von einer Überplanung mit Photovoltaik-

Modulen ausgenommen.

5.7. Unterqrundverhältnisse. Böden. Altlasten

Das Gebiet um Wonsees und das Planungsgebiet gehören naturräumlich zum Nördlichen

Frankenalb (080).

Geologisch liegt derwestliche Teil des Planungsgebiets in der Frankenalb-Formation des Weißen

Jura (ünterer Abschnitt,,Malm Alpha bis Delta). Es handelt sich um massigen Dolomitstein.
Der mittlere Abschnitt liegt im Norden rm Westen in der Torleite-Formation des Weißen Jura
(Malm Epsilon). Hier stehen helle Kalksteine mit wenigen Mergelsteinlagen an. Der Osten des

mittleren Abschnitts ist von tertiärem bis quartärem Alblehm überlagert'
Der östliche Teil des Planungsgebiets liegt im Westen in der Torleite-Formation des Weißen Jura
(Malm Epsilon). Hier stehen helle Kalksteine mit wenigen Mergelsteinlagen an. ln der Mitte steht

die Treuchtlingen-Formation des Weißen Jura an (Malm Delta). Es handelt sich um gelblich bis

graue, dickbankige Kalksteine. Ganz im Osten schließlich findet sich die Pottenstein-Formation
äes Weißen Jura (Malm Gamma bis Zeta). Dabei handelt es sich um dickbankige bis massige

Dolomitsteine.

Nach der übersichtbodenkarte von Bayern 1:25.000 kommen auf diesen Untergrund

vorherrschend Braunerden und Braunerden über Terra fusca aus lösslehmhaltigen

Deckschichten über Kalk- und Dolomitsteinveruvitterung des Malm vor.

Laut der lngenieurgeologischen Karte von Bayern ist die Tragfähigkeit des Untergrunds im

Westen in ungestörtem und unveruvittertem Zustand sehr hoch, gleiches gilt für den Süden des

mitleren Absönnitts. lm Westen der Flur-Nr. 344 und im Norden der Flur-Nr. 347 ist die

Tragfähigkeit mittel, teils hoch. Die Böden sind oft wasser-, frost- und se2ungsempfindlich,
Staünasie ist möglich. lm Norden des mittleren Bereich ist die Tragfähigkeit in ungestörtem und

unverwittertem Zusand wiederum sehr hoch. Der Untergrund ist jedoch venrvitterungsempfindlich,
Setzungsunterschiede sind möglich. Die gleiche Einschätzung trift grundsätzlich auch auf den

östlichen Bereich zu mit Ausnahme der Flur-Nrn.275 und den Osten der Flur-Nr.513. Bei

letzterem ist die Tragfähigkeit des Untergrunds in ungestörtem und unvenrvittertem Zustand sehr

hoch. lm Osten der Flur-Nr.513 ist die Tragfähigkeit hoch, teils mittel. Der Untergrund ist

oberflächennah teilweise stark venrvittert und daher wasser-, setzungs- und hebungsempfindlich,
teilweise ist Staunässe möglich, teilweise sind besondere Gründungsmaßnahmen erforderlich.

Allasten, schädliche Bodenveränderungen oderAltlastverdachtsflächen sind im Planungsgebiet
nicht bekannt. Sofern Untergrund- und/oder Grundwasserkontaminationen z.B. im Rahmen von

Baumaßnahmen vorgefunden werden sollten, wäre eine geeignete Fachfirma einzuschalten und

das weitere Vorgehen mit den zuständigen Behörden abzustimmen.
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Auf den ,,Mustererlass zu Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere
Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" der ARGEBAU, der mit
SIMIS vom 18. April2002, Aktenzeichen 1185-4611.110-007191 in Bayern verbindlich eingeführt
wurde, wird vorsorglich hingewiesen, wonach sich Kommunen bei Anhaltspunkten für Altlasten
gezielt Klarheit über Art und Umfang der Bodenbelastungen sowie über das Gefahrenpotential
zu verschaffen haben

Bei anstehenden Baumaßnahmen sind die Vorgaben nach $ 1a BauGB und ebenso die weiteren
gesetzlichen Regelungen zum Schutz des Bodens einzuhalten.
Beim Bau und der Errichtung der Photovoltaik-Anlage ist darauf zu achten, dass nur Material
venrvendet wird, von welchem keine schädlichen Auswirkungen für den Boden ausgehen. Bei der
Pflege der Anlage ist darauf zu achten, dass keine Mittel eingesetzt werden, die den Boden
nachhaltig schädigen.
Beim Rückbau und der Entsorgung des Solarparks sind zertifizierte Entsorgungsunternehmen für
einen sachgemäßen Abbau, Abtransport und das Ausstellen eines Nachweises der Entsorgung
nötig. Dabei ist sichezustellen, dass die entsorgungspflichtigen Besitzer die lnformation über die
jeweils entsorgte Menge je Kategorie erhalten.
Zum Rückbau der Freiflächenanlage gehört nicht nur der Abbau der Solarmodule und der
Aufständerung, gegebenenfalls samt den Fundamenten für dieselben, sondern auch die
komplette Verkabelung. Wurde zur Errichtung der Solaranlage der Boden andenrveitig versiegelt,
muss auch die Versiegelung zurückgebaut werden. Je nach Bodenart müssen die Kabelgräben
beim Rückbau erneut geöffnet werden, um die Kabel zu entfernen.

5.8. Grundstücke. Eigentumsverhältnisse und vorhandene Bebauunq

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes für das Sondergebiet ,,Photovoltaik Schirradorf lll"
umfasst Grundstücke bzw. Teilflächen (TF) von Grundstücken folgender Flur-Nummern der
Gemarkung Sch irradorf:

Flur-Nr. Erläuterung Flur-Nr. Erläuterung

275
286
342
347
499
507
513

Wirtschaftsweg

Wirtschaftsweg
Wirtschaftsweg

Die Grundstücke befinden sich, bis auf die Wirtschaftswege, in Privatbesi2.

lnnerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist kein Gebäudebestand
vorhanden.

TF
TF
TF
TF
TF

280
320
344
498
506
508

TF

TF
TF

t:
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e. StaAteUaullcne

6.1. Flächenbilanz

Sondergebiet:
davon Feld 1:

Feld 2:
Feld 3:
Feld 4:
Feld 5:
Feld 6:
Feld 7:
Feld 8:
Verkehrsflächen:
private Grü nflächen/Ausg leichsflächen

212.840 m"
5.100 m'

1'1.610 m'
4.100 m'z

14.970 m2
47.56Q m2

76.460 m'
22.200 m"
30.840 m'z

2.410 m2
25.100 m2

Summe: 240.350 m'

6.2. Bauliches Konzept

Auf der überplanten Fläche sollen entlang des 200-Meter-Korridors an Autobahnen bzw. auf
benachteiligtem Gebiet im Sinne des $ 37c Abs. 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)

Elemente zur Stromezeugung aus Sonnenenergie installiert werden. Es werden kristalline
Solarmodule mit einer Leistung von etwa 500 Wp in einem Anstellwinkel von maximal 20'
verbaut. Als Wechselrichter werden entweder Zentral- oder Strangwechselrichter verwendet.
Geplant ist eine installierte Leistung von rund 21 MWp, was einem elektrischen Energieertrag von
etvta 21.000.000 kWh pro Jahr entspricht. Damit können etwa 7.000 Haushalte mit Energie
versorgt werden. Die entspricht einer COz-Einsparung von rund 9.000 Tonnen pro Jahr im

Vergleich zur konventionellen Ezeugung.

Zulässig ist die Errichtung von freistehenden (gebäudeunabhängigen) Photovoltaikmodulen und

von Anlagen zur Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie (BESS) sowie der
Zweckbestimmung des Sondergebiets unmittelbar dienenden Nebenanlagen zur Ezeugung,
Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie. Die Anlagen zur Speicherung elektrischer
Energie können mit der Nennleistung Energie aus dem öffentlichen Netz beziehen und abgeben.
Ein baulicher, technischer oder funktionaler Zusammenhang der Speicher zu anderen Anlagen
zur Erzeugung, Umwandlung, Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie, insbesondere
den Stromerzeugungsanlagen, ist nicht notwendig. "Stand-alone-Speicher" sind daher auch
zulässig. Ferner ist der Speicher nicht auf die Speicherung von aus erneuerbaren Energien
gewonnenem Strom beschränkt.

Z-Yerkehrsßonzeptiqn

Die Erschließung erfolgt überdieAutobahn A70 und die Staatsstraße St2189. Von dortfürdie
Flächen nördlich der Autobahn über die Schwalbachstraße über die Wirtschaftswege Flur-Nrn,
271 und 507 unter der Autobahn hindurch. Die Flächen südlich der Autobahn werden ebenfalls
über die Schwalbachstraße und die Straßen ,,Burg" und ,,Hadelberg" sowie die Wirtschaftswege
Flur-Nrn. 264,352,286 und 335 erschlossen.
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Das Staatliche Bauamt Bayreuth weist auf Folgendes hin:
Der Verkehr auf der Staatsstraße darf durch die Bar"rarbeiten und den Betrieb der
Photovoltaikanlage nicht behindert werden. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dürfen
zu keiner Zeit eingeschränkt werden.
Der Erlaubnisnehmer hat alle zum Schu2 der Straße und des Straßenverkehrs erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen. Baustellen sind ordnungsgemäß abzusperren und zu kennzeichnen.
Die Zufahrt ist stets ordnungsgemäß zu unterhalten. lnsbesondere sind Verschmutzungen zu
vermeiden oder umgehend zu beseitigen.
Von Haftungsansprüchen Dritter ist die Straßenbauvenrvaltung freizustellen.
lm Falle der Sperrung der Staatsstraße besteht kein Ersatzanspruch gegen die
Straßen bauveruvaltu n g.
Kommt der Erlaubnisnehmer einer Verpflichtung, welche sich aus diesen Einwänden ergibt, trotz
vorheriger Aufforderung innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, so ist die
Straßenbauverwaltung berechtigt, das nach ihrem Ermessen Erforderliche aus Kosten des
Erlaubnisnehmers zu veranlassen. Wird die Sicherheit des Verkehrs gefährdet, können
Aufforderungen und Fristsetzung unterbleiben.
Durch die Anordnung der Photovoltaik-Elemente darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
auf den Staats- und Bundesstraßen nicht negativ beeinträchtigt werden. Blendung der
Verkehrsteilnehmer sind auszuschließen. Dies trift insbesondere auch dann zu, wenn Wald- oder
Gehölzflächen in unmittelbarer Umgebung verändert werden. Bei Bedarf ist nach lnstallation der
Photovoltaik-Elemente mit geeigneten Mitteln eine Blendung über den Jahresverlauf sicher
auszuschließen.
Falls für die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen die Aufgrabung des
Straßengrundstücks erforderlich wird, ist vorher mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth ein
N utzungsvertrag abzusch ließen.

Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß $ 9 Abs. 6 Bundesfernstraßengesetz
(FStrG) und Art. 23 Bayerisches Straßen- und Wegegese2 (BayStrWG) innerhalb der
Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass
die Aufmerksamkeit der Fahzeugführer nicht gestört wird ($ 1 Abs. 5 Nr. 9 BauGB). Die
Abstimmung muss hierbei in Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde erfolgen.

Die Erschließung der Grundstücke ist ausschließlich über das untergeordnete Straßennetz
vorzusehen ($1Abs.5Nr.9BauGB i.V.m. S8 und $8a FStrG und Art. 18Abs. 1 und
Art. 19Abs. 1 BayStrWG).

Entschädigungsansprüche gegen den Baulastträger der Staatsstraße wegen von der
Staatsstraße ausgehenden lmmissionen sind ausgeschlossen. Dies gilt vor allem auch bei der
durchschnittlich zu erwartenden künftigen Verkehrsentwicklung und bei einem gegebenenfalls
künftigen Ausbau der Staatsstraße, insofern dieser keine wesentliche Anderung darstellt.

g. Grün- und Freifl@

Erhaltenswerter Gehölzbestand befindet sich im Norden und Süden des Grundstücks Flur-
Nr.5'13 (biotopgeschützt), im Süden des Grundstücks Flur-Nr.506 und im Süden des
Grundstücks Flur-Nr. 347. Diese Bereiche wurden von einer Überplanung mit Photovoltaik-
Modulen ausgenommen.
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Die Grünflächen entlang der Anlage sind gemäß den Planeintragungen zu bepflanzen. Es

müssen mindestens 50 % der jeweilig vorgesehenen Zaunlänge bepflanzt werden. Es sind zu

gleichen Teilen Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Rote

Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina),

Schwazer Holunder (Sambucus nigra), Traubenholunder (Sambucus racemosa), Gemeiner

Schneeball (Viburnum opulus) zu pflanzen. Pro Pflanze ist eine Fläche von 1,50 x 1,00 Meter

vorzusehen. Es sind Jungpflanzen mit einer Höhe von mindestens 60 cm zu venryenden. Die

Hecken sind in einer Breite von fünf Metern mit mindestens zweireihiger Pflanzung anzulegen.

Die Pflanzungen sind gegen Wildverbiss einzuzäunen.

g. PlanungsrechtlicheFestsetzungen

Für den Bebauungsplan für das Sondergebiet ,,Photovoltaik Schirradorf lll" werden folgende

verbind liche Festsetzu ngen getroffen :

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches: Gemäß $ 9 Abs. 7 BauGB muss jeder

Bebauungsplan eine parzellenscharfe Abgrenzung seines Geltungsbereiches enthalten.

Diese Abgrenzung ist Voraussetzung für den Aufstellungsbeschluss.
Mindestfestsetzungen eines qualifizierten Bebauungsplanes:
Art der baulichen Nutzung:
Sondergebiet Photovoltai k
Maß der baulichen Nutzung:
Grundflächenzahl
Höhe baulicher Anlagen
Ü berbaubare Grundstücksflächen :

Baugrenzen

1

2.
2.1

2.2

2.3

tO. illalSnahmen zur V

10.1. Entwässerunq

Beim Betrieb der geplanten Anlage fällt kein Schmutzwasser an.

Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserbeseitigung ist bei nicht öffentlich entsorgten

Bauvorhaben 
- durch den Grundstückseigentümer vorzunehmen. Der Bau von

Entwässerungseinrichtungen ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen, da die Flächen zum

übenrviegendän Teil nicht versiegelt werden und Niederschlagswasser wie bisher auf dem

Grundstück versickern kann. Von Dachflächen der Stationen anfallendes Niederschlagswasser

ist breitflächig über eine bewachsene Bodenschicht zu versickern.



Begründung mit Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
für das Sondergebiet,,Photovoltaik Schirradorf lll",
Markt Wonsees/Südwerk Energie GmbH Burgkunstadt, Vorentwurf Seite 14

An den Traufkanten der Modultische bilden sich konzentrierte Niederschlagswasserabflüsse,
welche aufgrund von Hangneigung bei Starkregenereignissen zu Bodenerosionen und
Bodenablaufrinnen führen können. Abhilfe schaffen Spalten zwischen den einzelnen
Photovoltaikelementen, wodurch sich das Niederschlagswasser besser verteilen kann. Zur
Reduktion des Oberflächenabflusses sind gegebenenfalls abflussverzögernde Maßnahmen
vozusehen. Dies können kleine, flache, mähbare Mulden sein, welche an geeigneten Standorten
quer zur Fließrichtung angeordnet werden. An Geländetiefpunkten können im Randbereich der
Anlagenfläche Aufivallungen oder Abfanggräben zum Rückhalt von oberflächig abfließendem
Wasser und abgespültem Oberboden vorgesehen werden. Das dort gesammelte
Niederschlagswasser ist entsprechend schadlos zu versickern oder abzuleiten. Die
Versickerungsfähigkeit des Untergrundes sollte durch einen geeigneten Nachweis erbracht
werden

Kann die ordnungsgemäße Versickerung in den Untergrund nicht gewährleistet werden, ist durch
den Vorhabensträger die Ableitung der zu entsorgenden Niederschlagswässer unbeschadet
Dritter sicherzustellen. Das Versickern und Einleiten von Niederschlagswasser ist unter
bestimmten Voraussetzungen erlaubnisfrei. ln diesem Zusammenhang wird auf die
Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiV) vom 1. Januar2000 mit Anderung
vom 1. Oktober2008 verwiesen. Diese Verordnung sowie die Technischen Regeln zum
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW)
und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser
in oberirdische Gewässer (TRENOG) beschreiben die erlaubnisfreie Versickerung bzw.
Einleitung von Niederschlagswasser. Für erlaubnispflichtige Einleitungen ist ein Antrag auf
wasserrechtliche Genehmigung bei der zuständigen Rechtsbehörde einzureichen.
Eine gegebenenfalls erforderliche Oberflächenreinigung der Photovoltaik-Elemente darf nicht mit
grundwasserschädigenden Chemikalien erfolgen.
Niederschlagswasser von vezinkten Flächenelementen ist infolge von Rücklösungsproblemen
durch sauren Regen stark schwermetallbelastet. Durch eine Beschichtung der verzinkten Bleche
kann eine Kontamination des Bodens und des Grundwassers verhindert werden. Eine qualitative
Behandlung des Niederschlagswassers ist dann nicht erforderlich.

Eine gegebenenfalls erforderliche Oberflächenreinigung der Photovoltaikelemente darf nicht mit
grundwasserschädlichen Chemikalien erfolgen.

Sollten im Zuge der Durchführung vorhandene Wegseitengräben oder auch nur zeitweilige
wasserführende Kleingewässer gekreuzt werden, sind diese von Ablagerungen freizuhalten und
nach Möglichkeit zu überbrücken. Sofern dies nicht möglich ist und stattdessen eine Verrohrung
vorgesehen werden muss, ist diese zur Sicherstellung eines schadlosen Wasserabflusses in
Abstimmung mit dem Markt Wonsees als Unterhaltungsverpflichtetem ausreichend groß zu
dimensionieren, sohlgleich einzubringen, so kuz wie möglich zu halten und regelmäßig zu
unterhalten.

10.2. Versorgung mit Wasser. Strom. Gas und Telefon

Ein Anschluss an die Wasserversorgung des Marktes Wonsees ist nicht erforderlich und nicht
vorgesehen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
gewährleistet werden kann. Die benachbarte Feuenryehr Kasendorf verfügt über ein eigenes
Tanklöschfahzeug. Anschlussmöglichkeiten an das öffentliche Netz befinden sich unmittelbar
neben der Anlage in Schirradorf.
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Photovoltaik-Anlagen sind Anlagen, die Licht in elektrische Spannung umwandeln. Die dabeient-
stehende Gleichspannung wird von Wechselrichtern in Wechselspannung umgewandelt und in
das Stromversorgungsnetz eingespeist. Selbst bei schwachen Lichtquellen (Straßenbeleuch-
tung, Mondlicht) kann bereits eine gefährlich hohe Spannung anliegen. Die Spannung liegt sofort
an und kann bis zu 1.500 V Gleichspannung betragen. Die Spannungsezeugung wird erst ge-

stoppt, wenn die Lichtquelle nicht mehr vorhanden ist. Daher ist bei Schadensfällen an einer
Photovoltaik-Anlage die Gefahr eines elektrischen Schlags bei Berührung der Gleichspannungs-
seite gegeben, solange Licht auf die Module fällt. Eine Freischaltung (Abschaltung) der Anlage
kann nur durch den Netzbetreiber an der Verknüpfungsstelle (Einspeisepunkt) erfolgen. Der Netz-
betreiber muss hiezu benachrichtigt werden. Ansprechpartner, Kontaktadresse und Telefonnum-
mer werden auf dem Feuerwehrplan benannt. Bei einem Brand in der Anlage selbst kann nicht
mit Wasser gelöscht werden. Ein kontrolliertes Abbrennen der Anlage ist einer Gefährdung von
Menschenleben in jedem F alle v orzuziehen.
lm Brandfall hat die Feuerwehr in erster Linie die Aufgabe, ein Ausbreiten des Brandes auf
benachbarte Grundstücke zu verhindern.
Seitens des Brand- und Katastrophenschutzes wird empfohlen, in TrafoJÜbergabestationen
geeignete Feuerlöscher vorzuhalten und eine Anlageneinweisung für die Feuenruehr

durchzuführen.
Die Feueruvehr ist nach Fertigstellung der Anlage einzuweisen. Der Vorhabenträger hat
sicherzustellen, dass die Zufahrten für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge ausreichend sind und

den einschlägigen technischen Regeln entsprechen. Es sind geeignete Öffnungsmöglichkeiten
in der Einzäunung vorzusehen und mit der zuständigen Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Das Planungsgebiet wird an das Stromnetz der Bayernwerk Netz GmbH angeschlossen; die
Details müssen noch zwischen dem Bayernwerk und dem lnvestor abgestimmt werden.

Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt 0,50 Meter rechts und links zur Trassenachse.

Eine Versorgung mit Erdgas ist nicht vorgesehen.

Das Gebiet kann durch eine Enrueiterung des Netzes der Telekom mit
Telekommu n ikationsdienstleistu ngen versorgt werden.
BeiVerlegung von Starkstromkabeln sind die gesetzlichen Normen und Regelungen zu beachten.
Eine üOärOäuung der Anlagen der Telekom ist unzulässig. Sollten Anderungen oder
SchuLmaßnahmen an Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, so sind der Telekom die
Kosten für Ersatz oder Verlegung zu ersetzen.

10.3. Müllentsorqunq

Abfallentsorgung und Wertstofferfassung erfolgt durch den Landkreis Kulmbach

10.4. Bodenordnunq

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich
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tt- eerücksichtig

11.{. Belanoe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Nach dem Bayerischen Denkmalatlas befinden sich lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes
keine denkmalgeschützten Gebäude und keine bekannten Bodendenkmäler.
Dennoch ist auch im Planungsbereich jedezeit mit dem Auffinden beweglicher und/oder
unbeweglicher Bodendenkmäler zu rechnen.
Art, 8 Abs. 1 Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG): Wer Bodendenkmäler auffindet,
ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für
Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besi2er
des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

11.2. Erfordernisse der Kirchen und Religionsqemeinschaften des öffentlichen Rechts

Diese Erfordernisse werden von den Kirchen selbst festgestellt und können somit in der Regel
von der Gemeinde kaum abgewogen werden.

11.3. Belanqe des Umweltschutzes. des Naturschutzes und der Landschaftspfleqe

11.3.1. Blendwirkung

Photovoltaik-Anlagen können unter bestimmten Bedingungen zu Blendwirkungen in ihrer
Nachbarschaft durch Reflexionen des einfallenden Sonnenlichts an den Oberflächen der
Solarmodule führen. Die dafür grundlegenden Voraussetzungen sind ein streifender Lichteinfall
auf die Module bei tiefem Sonnenstand, fest montierte Solarmodule, lmmissionsorte im
Nahbereich und lmmissionsorte im möglichen Einwirkungsbereich für Reflexionen. Diese
Bedingungen gelten kumulativ. Von einer erheblichen Belästigung durch Lichtimmissionen und
damit von schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des $ 3 Bundes-lmmissionsschutzgesetz
(BlmSchG) ist auszugehen, wenn die tägliche lmmissionsdauer über 30 Minuten oder die
jährliche lmmissionsdauer über 30 Stunden liegt. Die lmmissionsdauer ist für jeden lmmissionsort
individuell zu ermitteln.

Streifender Lichteinfall auf die Module:
Die Bedingung ,,streifender Lichteinfall auf die Module" durch einen tiefen Sonnenstand ist aus
astronomischen Gründen immer erfüllt (in den Wintermonaten sowie in den Morgen- und
Abendstunden).
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Montageart der Module:
Fur eine maximale Energieausbeute müssen die Module optimal auf die Sonne ausgerichtet und

deshalb dem Sonnenstand nachgeführt werden. Erfolgt die Nachführung zweiachsig nach Azimut
und Neigungswinkel, trifft das Sonnenlicht stets senkrecht auf die Moduloberflächen auf. Dann

gilt das Reflexionsgesetz der Optik Einfallswinkel=Ausfallswinkel, d.h. das reflektierte Licht wird
großtenteils in Richtung Sonne zurück gespiegelt. Blendwirkungen auf die Umgebung werden so

vermieden. lm vorliegenden Fallwird die Anlage mit fest montierten Modulen ausgestattet.

lmmissionsorte im Nahbereich:
Die Entfernung zu den nächstgelegenen Wohnhäusern beträgt nach Südosten in Richtung Schir-
radorf rund 110 Meter. Von diesen Häusern aus ist die Anlage teilweise einsehbar, eine Blend-

wirkung kann somit nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Topographie, der bestehenden
Gehölzen und der Entfernung ist die Wahrscheinlichkeit jedoch gering.

I mmissionsorte im Einwirku ngsbereich für Reflexionen :

Als lmmissionsort in diesem Sinne gelten Fenster zu Wohn- und Schlafräumen sowie Balkone

und Terrassen jeweils mit Sichtverbindung zur Photovoltaik-Anlage.
Als Einwirkungsbereich sind in erster Linie die östlich bzw. südöstlich und westlich bzw.

südwestlich an die Photovoltaik-Anlage angrenzenden Flächen zu berücksichtigen. ln

Ausnahmefällen sind bei sehr geringen Neigungswinkeln der Module Reflexionen auch in

nördliche Richtungen möglich. Dies ist dann zu beachten, wenn sich dort in Bezug auf die

Photovoltaik-Anlage höher gelegene lmmissionsorte befinden.
Die nächstgelegenen Wohngebäude in dieser Richtung liegen im Süden rund 110 Meter entfernt
(Anwesen Hadelberg 40). Aufgrund der Topographie und der notwendigen Eingrünung besteht

keine Blickverbindung zur geplanten Anlage.
Allgemein ist durch den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage mit Blendwirkungen und

Lärmimmissionen an der angrenzenden Bebauung zu rechnen. Nach dem Mustergutachten des
LfU kommt es bei fest installierten Modulen in den Morgen- und Abendstunden zu

Blendwirkungen in der Nachbarschaft. Prinzipiell treten erhebliche Blendwirkungen nur auf, wenn

die Module in einer Entfernung von weniger als 100 Metern zum nächstgelegenen Wohngebäude

aufgestellt werden und sie sich dort im Einwirkbereich von Reflexionen befinden.
Bei Entfernungen der Module zu Wohngebäuden über 100 Meter sind die Einwirkzeiten für

Reflexionen in der Regelgering und beschränken sich auf wenige Tage im Jahr. Jedoch können

Blendwirkungen nicht völlig ausgeschlossen werden.
Entsprechend den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan sind die

Solarmodule in ihrer Oberfläche und Ausrichtung so zu gestalten, dass keine Blendwirkung an

bestehender Wohnbebauung oder für den Verkehr hervorgerufen wird.

11.3.2. Einwirkungen aus landwirtschaft licher N utzung

ln der räumlichen Nähe des Geltungsbereichs liegen landwirtschafiliche Nutzflächen, die

weiterhin bewirtschaftet werden. Durch die notwendige und ordnungsgemäße Bewirtschaftung
der Flächen kann es zu Staub- und Geruchsimmissionen sowie zu Schäden durch Steinschlag
kommen, die von den Anlagenbetreibern hinzunehmen sind.
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11.3.3. Landschafts- und Naturschutz

Erhaltenswerter Gehölzbestand befindet sich im Norden und Süden des Grundstücks Flur-
Nr.513 (biotopgeschütz0, im Süden des Grundstücks Flur-Nr.506 und im Süden des
Grundstücks Flur-Nr. 347. Diese Bereiche wurden von einer Überplanung mit Photovoltaik-
Modulen ausgenommen.

Der Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird als Stand der Technik zugrunde
gelegt.
Gemäß dem 2021 überarbeiteten Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist
folgende Bewertung einschlägig:
Ausgangszustand der Eingriffsfläche:
Es handelt sich um überwiegend als Ackerland landwirtschaftlich genutzte Flächen.
Untergeordnet sind auch Grünlandflächen sowie landwirtschaftliche Wege vorhanden. Die
Funktionserfüllung der Flächen ist im Hinblick auf die weiter in der Umweltprüfung zu
untersuchenden Schu2güter als ,,gering" zu bewerten. Auf die Umweltprüfung nach $ 2 Abs. 4
BauGB wird verwiesen.

Ausgangszustand

Bezeichnung Fläche m'z Bewertung
(WP)

GRZ Ausgleichsbedarf (WP)

A 11: lntensiv
bewirtschaftete Acker
ohne oder mit stark
verarmter
Segetalveqetation

215.110 3 0,7 451.731

G 11:lntensivqrünland 22.830 3 0,7 47.943
V 32: Wirtschaftswege,
befestiqt

2.410 3 1 7.230

Summe 240.350 506.904

Von diesen 237.940 m2 werden 25100m2 zu Ausgleichsflächen entwickelt. Die 2.410m2
Wirtschaftswege bleiben erhalten. Die übrigen 212.840 m2 werden ebenfalls in Grünland
umgewandelt(G212) und zu 70 o/o mit Photovoltaikmodulen überstellt. ln der Bilanzierung werden
daher nur 30 % dieser Fläche angerechnet.

Ausgleichsumfang und Bilanzierung Schutzgut Arten und Lebensräume:

Bezeichnung Fläche m2 Bewertung
(WP)

GRZ Ausgleichsbedarf (WP)

G 211: mäßig extensiv
genutztes, artenarmes
Grünland

63.852 B (Autwertung
um 5)

0 7 223.482

G 212: mäßig extensiv
genutztes, artenreiches
Grünland

13.500 8 (Autwertung
um 5)

1 67.500

V322: Wirtschaftsweg,
unbefestiqt, bewachsen

2.410 3 1 7.230

8112: mesophile
Gebüsche Hecken

1 1.600 8 (Aufwertung
um 5)

I 58.000

Summe 91.362 356.212
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Die noch fehlenden 150.692 WP werden im Zuge des weiteren Verfahrens nachgewiesen.

Zum Erhalt der Eignung als Lebensraum für in Wiesen und Ackern brütende Vogelarten sind die

Ackerflächen unter und zwischen den Modulreihen in extensiv genutztes Grünland umzuwandeln.
Entwicklungsziel ist eine arten- und kräuterreiche Magenruiese; die Entwicklungsdauer wird mit

20 Jahren ängesetzt. Es ist standortgerechtes, autochthones Saatgut mit hohem Kräuteranteil
(30 %) zu venrvenden. lm Vorfeld ist möglichst eine Ausmagerung durch Mahd und Beerntung
vozusehen.
Für diese Flächen ist folgende Nutzung vorzusehen: Entwicklung des Grünlandes: Angepasste,

extensive Mahd mit Schnittzeitpunktzwischen Mitte und Ende Juni (15. bis 30. Juni).
Alternativ ist auch eine Beweidung mit Schafen möglich, aber nicht vor dem 1. Juni. Die

Besa2dichte ist auf die Beweidungszeiträume abzustimmen. Die Beweidung soll rotierend in

Teilabschnitten stattfinden, sodass eine Über- oder Unterbeweidung vermieden wird.
Kleinere Altgrasbereiche (10% der Fläche) werden überjährig stehen gelassen, wobei die

Flächen jährlich zu verschieben sind, um eine Verbuschung zu vermeiden.

Die Grünflächen entlang der Anlage sind gemäß den Planeintragungen zu bepflanzen. Es

müssen mindestens 50 % der jeweiligen Zaunlänge bepflanzt werden. Es sind zu gleichen Teilen

Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Rote Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina), Schwazer Holunder
(Sambucus nigra), Traubenholunder (Sambucus racemosa), Gemeiner Schneeball (Viburnum

opulus) zu pflanzen. Pro Pflanze ist eine Fläche von 1,20 x 1,20 Meter vorzusehen. Pflanzqualiät
2xverpflanzt, ohne Ballen, Höhe 60-100cm. Die einzelnen Gehölze sind in Kleingruppen von

zwei bis fünf Exemplaren je Art einzubringen und mit anderen Arten zu größeren Pflanzgruppen

zu kombinieren. Die Hecken sind in einer Breite von fünf Metern mit mindestens zweireihiger
Pflanzung anzulegen. Pflanzungen sind innerhalb der nächsten auf die Fertigstellung des

Bauvorhäbens folgenden Pflanzsaison (Herbst) auszuführen, zu pflegen, bei Ausfällen

nachzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Ausgleichsfläche ist von Beeinträchtigungen
freizuhalten. Ein Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Für die

Pflanzungen und gegebenenfalls Ansaaten ist ausschließlich autochthones Pflanzgut oder
Saatgut zu venryenden. Die Umsetzung ist der Unteren Naturschutzbehörde zur Prüfung

mitzuteilen.

11.3.4. lmmissionsschutz

Der Lärm der Wechselrichter ist nur bei Sonneneinstrahlung aufgrund der Kühlung durch die Lüf-

ter vorhanden. Wenn in der Nacht keine Sonne scheint, entsteht auch kein Lärm, weil die Kühler

der Wechselrichter nicht laufen. Somit können die Tageswerte als Grenzwerte herangezogen
werden.

Nach überschlägiger Betrachtung nimmt der Schalldruckpegel bei Verdoppelung des Abstands
um 6 dB ab. Der Schalldruck fällt also auf 50 % des Schalldruckanfangswerts. Der Schalldruck
nimmt dabei im Verhältnis 1lr zum Abstand ab. Bei einem Ausgangswert des Schalldruckpegels
von 84 dB(A) in einem Meter Entfernung beträgt der Schalldruck in einer Entfernung von 1 1O Me-

tern (nächstmögliche Wohnbebauung) rund 48 dB(A). Die schalltechnischen Orientierungswerte
von 55 dB(A) für ein Allgemeines Wohngebiet bzw. 60 dB(A) für ein Mischgebiet kÖnnen somit

eingehalten werden.
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Die Anlagenteile des Solarparks, insbesondere Wechselrichter und Trafostationen, sind so aus-
zulegen, zu installieren und zu betreiben, dass am nächstgelegenen, baurechtlich möglichen
Wohngebäude (jeweils 0,50 Meter vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raumes)
ein Teilbeurteilungspegel im Sinne der Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA Lärm von tags (6.00 Uhr bis
22.00 Uhr) 54 dB(A) und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) von 39 dB(A) nicht überschritten wird.
Einzelne kurzfristige Geräuschspitzen dürfen die lmmissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Für tieffrequente Ge-
räusche gilt die DIN 45680. Der Nachweis über die Einhaltung der genannten Werte obliegt den
jeweiligen Betreibern. lm Bedarfsfall kann hiezu die Vorlage eines Nachweises verlangt werden.
Lärmintensive Wartungs- und Pflegearbeiten sind nur zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr zulässig.

Die Autobahn des Bundes weist darauf hin, dass gegenüber dem Straßenbaulastträger keine
Ansprüche aus Lärm- oder sonstigen Emissionen geltend gemacht werden können.

1 1.3.5. Luftreinhaltung

Eine Beeinträchtigung der Luft erfolgt nicht; durch Energieezeugung aus Sonnenlicht erfolgt in
globalem Rahmen eine Verbesserung der Luftqualität, da emittierende Energieträger eingespart
werden.
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach weist darauf hin, dass die
ortsüblichen Emissionen aus der Landwirtschaft (u.a. Geruch, Lärm, Staub, Steinschlag) in einem
gewissen Umfang hinzunehmen sind.

11.4. Wirtschaft

Unter Wirtschaft sind hier Tätigkeiten zu verstehen, die der Produktion von Waren und
Dienstleistungen dienen. Deren Belange werden bei der Bebauungsplanaufstellung nicht
beeinträchtigt.
Die Belange von Land- und Forstwirtschaft werden beruhrt, weil Flächen für eine bestimmte Zeit
aus der landwirtschaftlichen NuEung herausfallen.

11.5. Belanqe der Verteidiqunq und des Zivilschutzes

Nach dem btsherigen Erkenntnisstand werden von der Bebauungsplanaufstellung Belange der
Verteidigung und des Zivilschutzes nicht berührt.

tZ. Umweltauswirt

12.1. Beschreibung der Festsetzunqen für das Vorhaben

Die überplante Fläche hat eine Größe von rund 24 Hektar. Eine Flächenversiegelung erfolgt nur
in untergeordnetem Ausmaß.
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12.2. Beschreibunq der Umwelt und Bevölkerunq im Planbereich

12.2.1. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Die überplanten Bereiche werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.

Erhaltenswerter Gehölzbestand befindet sich im Norden und Süden des Grundstücks Flur-

Nr.513 (biotopgeschützQ, im Süden des Grundstücks Flur-Nr.506 und im Süden des

Grundstücks Flür-Nr. 347. Diese Bereiche wurden von einer Überplanung mit Photovoltaik-

Modulen ausgenommen.
Die Erschließung erfolgt überdieAutobahn A71 und die Staatsstraße St2189. Von dortfürdie
Flächen nördlich der Autobahn über die Schwalbachstraße über die Wirtschaftswege Flur-Nrn.

271 und 507 unter der Autobahn hindurch. Die Flächen südlich der Autobahn werden ebenfalls

über die Schwalbachstraße und die Straßen ,,Burg" und ,,Hadelberg" sowie die Wrtschaftswege
Flur-Nrn. 264,352,286 und 335 erschlossen.

12.2.2. Besch reibung der künft igen Einwohnersituation

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die Einwohnerentwicklung des Marktes Wonsees

12.3. Maßnahmen zur Minderunq oder zum Ausqleich von Umweltauswirkungen

Erhaltenswerter Gehölzbestand befindet sich im Norden und Süden des Grundstücks Flur-

Nr.513 (biotopgeschüt20, im Süden des Grundstücks Flur-Nr.506 und im Süden des

Grundstücks Flur-Nr. 347. Diese Bereiche wurden von einer Überplanung mit Photovoltaik-

Modulen ausgenommen.

Der Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird als Stand der Technik zugrunde

gelegt.
öemag dem 2021 überarbeiteten Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist

folgende Bewertung einschlägig:
Ausgangszustand der Eingriffsfläche:
Es 

-handelt sich um überwiegend als Ackerland landwirtschaftlich genutzte Flächen.

Untergeordnet sind auch Grünlandflächen sowie landwirtschaftliche Wege vorhanden. Die

Funktionserfüllung der Flächen ist im Hinblick auf die weiter in der Umweltprüfung zu

untersuchenden Schu2güter als ,,gering" zu bewerten. Auf die Umweltprüfung nach $ 2 Abs. 4

BauGB wird veniviesen.
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Ausgangszustand

Bezeichnung Fläche m'z Bewertung
(WP)

GRZ Ausgleichsbedarf (WP)

A 11:lntensiv
bewirtschaftete Acker
ohne oder mit stark
verarmter
Seqetalveqetation

215.110 3 0,7 451.731

G 11:lntensivorünland 22.830 3 0.7 47.943
V 32: Wrtschaftswege,
befestiqt

2.410 3 1 7.230

Summe 240.350 506.904

Von diesen 237.940 m2 werden 25.100m2 ztr Ausgleichsflächen entwickelt. Die 2.410m.
Wirtschaftswege bleiben erhalten. Die übrigen 212.840 m" werden ebenfalls in Grünland
umgewandelt(G212) und zu 70 % mit Photovoltaikmodulen überstellt. ln der Bilanzierung werden
daher nur 30 % dieser Fläche angerechnet.

Ausgleichsumfang und Bilanzierung Schutzgut Arten und Lebensräume:

Bezeichnung Fläche m" Bewertung
(WP)

GRZ Ausgleichsbedarf (WP)

G211: mäßig extensiv
genutztes, artenarmes
Grtinland

63.852 I (Aufirertung
um 5)

0,7 223.482

G 212: mäßig extensiv
genuLtes, artenreiches
Grünland

13.500 8 (Aufwertung
um 5)

1 67.500

V322: Wirtschaftsweg
unbefestiqt, bewachsen

2.410 3 1 7.230

8112 mesophile
Gebüsche Hecken

11.600 8 (Aufwertung
um 5)

1 58.000

Summe 91.362 356.212

Die noch fehlenden 150.692 WP werden im Zuge des weiteren Verfahrens nachgewiesen.

Zum Erhalt der Eignung als Lebensraum für in Wiesen und Ackern brütende Vogelarten sind die
Ackerflächen unter und zwischen den Modulreihen in extensiv genutztes Grünland umzuwandeln.
Entwicklungsziel ist eine arten- und kräuterreiche Magerwiese; die Entwicklungsdauer wird mit
20 Jahren angesetzt. Es ist standortgerechtes, autochthones Saatgut mit hohem Kräuteranteil
(30 %) zu venrenden. lm Vorfeld ist möglichst eine Ausmagerung durch Mahd und Beerntung
vorzusehen.
Für diese Flächen ist folgende Nutzung vorzusehen: Entwicklung des Grünlandes: Angepasste,
extensive Mahd mit Schnittzeitpunkt zwischen Mitte und Ende Juni (15. bis 30. Juni).
Alternativ ist auch eine Beweidung mit Schafen möglich, aber nicht vor dem 1. Juni. Die
Besatzdichte ist auf die Beweidungszeiträume abzustimmen. Die Beweidung soll rotierend in
Teilabschnitten stattfinden, sodass eine Über- oder Unterbeweidung vermieden wird.
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Kleinere Altgrasbereiche (10 o/o der Fläche) werden überjährig stehen gelassen, wobei die

Flächen jährlich zu verschieben sind, um eine Verbuschung zu vermeiden.

Die Grünflächen entlang der Anlage sind gemäß den Planeintragungen zu bepflanzen. Es

müssen mindestens 50 % derjeweiligen Zaunlänge bepflanztwerden. Es sind zu gleichen Teilen

Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Rote Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina), Schwazer Holunder
(Sambucus nigra), Traubenholunder (Sambucus racemosa), Gemeiner Schneeball (Viburnum

opulus) zu pflanzen. Pro Pflanze ist eine Fläche von 1 ,20 x 1 ,20 Meter vorzusehen. Pflanzqualiät

2xverpflanzt, ohne Ballen, Höhe 60-100cm. Die einzelnen Gehölze sind in Kleingruppen von

zwei bis fünf Exemplaren je Art einzubringen und mit anderen Arten zu größeren Pflanzgruppen

zu kombinieren. Die Hecken sind in einer Breite von fünf Metern mit mindestens zweireihiger
Pflanzung anzulegen. Pflanzungen sind innerhalb der nächsten auf die Fertigstellung des

Bauvorhäbens foigenden Pflanzsaison (Herbst) auszuführen, zu pflegen, bei Ausfällen

nachzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Ausgleichsfläche ist von Beeinträchtigungen

freizuhalten. Ein Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Für die

Pflanzungen und gegebenenfalls Ansaaten ist ausschließlich autochthones Pflanzgut oder
Saatgut lu venveÄdän. Die Umse2ung ist der Unteren Naturschutzbehörde zur PrÜfung

mitzuteilen.

e Maßnahmen zur Minderung der Versiegelung:
Zufahrten und Stellplätze sollten mit wasserdurchlässigen Belägen befestigt werden.
r VerkehrlicheMaßnahmen:
Verkehrliche Maßnahmen sind nicht notwendig.
o Schallschutzmaßnahmen:
Der Lärm der Wechselrichter ist nur bei Sonneneinstrahlung aufgrund der Kühlung durch die Lüf-

ter vorhanden. Wenn in der Nacht keine Sonne scheint, entsteht auch kein Lärm, weil die KÜhler

der Wechselrichter nicht laufen. Somit können die Tageswerte als Grenzwerte herangezogen
werden.
Nach überschlägiger Betrachtung nimmt der Schalldruckpegel bei Verdoppelung des Abstands

um 6 dB ab. Dei Schalldruck fällt also auf 50 % des Schalldruckanfangswerts. Der Schalldruck

nimmt dabei im Verhältnis 1lr zum Abstand ab. Bei einem Ausgangswert des Schalldruckpegels
von 84 dB(A) in einem Meter Entfernung beträgt der Schalldruck in einer Entfernung von 110 Me-

tern (nächstmögliche Wohnbebauung) rund 48 dB(A). Die schalltechnischen Orientierungswerte
von 55 dB(A) für ein Allgemeines Wohngebiet bzw. 60 dB(A) für ein Mischgebiet können somit

eingehalten werden.
Die Anlagenteile des Solarparks, insbesondere Wechselrichter und Trafostationen, sind so aus-

zulegen, zu installieren und zu betreiben, dass am nächstgelegenen, baurechtltch möglichen

Wohngebäude (eweils 0,50 Meter vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raumes)

ein Teilbeurteilüngspegel im Sinne der Nr.3.2.1 Abs.2der TALärm von tags (6.00 Uhr bis

22.00 Uhr) 54 dB(A) und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)von 39 dB(A) nicht überschritten wird.

Einzelne kurzfristige Geräuschspi2en dürfen die lmmissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Für tieffrequente Ge-

räusche gitt Oie DIN 45680. Der Nachweis über die Einhaltung der genannten Werte obliegt den
jeweiligen Betreibern. lm Bedarfsfall kann hierzu die Vorlage eines Nachweises verlangt werden.

Larmintensive Wartungs- und Pflegearbeiten sind nur zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr zulässig.

12.4. Beschreibung der zu enlrartenden erheblichen nachteiliqen AuswirkunQen

Es sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.
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12.5. Ubersicht über andenveitiqe Lösunqsmöqlichkeiten

Das Gebiet des Marktes Wonsees wird zwischen der Anschlussstelle Schirradorf und Feulersdorf
von der Autobahn A 70 durchschnitten. Theoretisch wären auch andere Flächen entlang der
Autobahn für die Errichtung von Photovoltaik-Anlage geeignet. Die hier überplanten Flächen
schließen überwiegend an eine bereits bestehende Photovoltaik-Anlage an und sind somit für
diese Nutzung prädestiniert, weil so die Eingriffe in das Landschaftsbild minimiert werden können.

1 2.6. Zusätzliche Anqaben

12.6.1. MethodiUHinweise auf Schwierig keiten und Kenntnislücken

Die Darstellung der Umweltauswirkungen soll den aktuellen Zustand des Planungsgebietes und
die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Umweltbelange nach g 1 BauGB
beschreiben. Die Darstellungen werden im weiteren Verfahren fortgeschrieben.
Der Vorentwurf wurde auf der Grundlage vorhandener Daten erstellt. Es werden Angaben zum
Zustand des Planungsgebietes gemacht und Maßnahmen zur umweltfachlichen Optimierung der
Planung bzw. zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich negativer Auswirkungen
empfohlen.

Folgende I nformationsq uellen wu rden für den Vorentwurf herangezogen :

. BayernAtlas (geoportal.bayern.de/bayernatlas); Umweltatlas Bayern

. Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.; 2005): Arten-
und Biotopschutzprogramm Bayern - Landkreis Kulmbach, München.

o Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.; 2003): Bauen
im Einklang mit Natur und Landschaft,2. Auflage, München.; Fortschreibung202l.

. Regionaler Planungsverband Oberfranken-Ost (aktuelle, digitale Fassung): Regionalplan
Oberfranken-Ost.

. Flächennutzungsplan des Marktes Wonsees.
o lnaugenscheinnahme des Gebiets.

Bei der Erstellung des Berichts wurden insbesondere folgende Rechtsgrundlagen herangezogen
und berücksichtigt: Baugese2buch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bundes-
lmmissionsschu2gesetz (BlmSchG) und Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-
Lärm), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Bayerische Bauordnung (BayBO), jeweils in
der zum Zeitpunkt der Erstellung des Bebauungsplans geltenden Fassung.

12.6.2. Beschreibung von Art und Umfang der zu enrvartenden Emissionen

Während der Bauphase werden anfallende Stoffe jeweils getrennt erfasst: Eventuell
abgeschobener Humus und unbelasteter Erdaushub wird auf dem Gelände zwischengelagert und
später bei der Gestaltung der Außenanlagen venvendet. Fallen bei den Bauarbeiten unerwartet
kontaminierte Bereiche oder Altlasten an, wird unverzüglich das Referat ,,Abfallwirtschaft" beim
Landratsamt Kulmbach verständigt und die weitere Vorgehensweise festgelegt.
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Ein Eindringen von flüssigen Schadstoffen in den Untergrund ist innerhalb des Planungsgebietes

nicht zu erwarten, da ätler Voraussicht nach nicht mit Stoffen umgangen wird, die das

Grundwasser gefährden könnten. Jedoch können Leckagen auf Grund von Unfällen oder

Unachtsamkeitän nicht ausgeschlossen werden, bei denen tro? aller sofort eingeleiteten

Gegenmaßnahmen z.B. Motoröle oder Kraftstoffe in den Untergrund gelangen.

12.6.3. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Keine.

12,6.4. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur übenrachung der erheblichen Um-

weltauswirku ngen (Monitoring)

Durch die Maßnahme entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.

12.7. Auswirkunqen auf die Schutzqüter

Die vorstehenden Ausführungen belegen, die Bauleitplanung

n tst nach der Anlage 1 zum UVPG UVP-pflichtig. ln nachfolgendem

U mweltprüfu ngsverfah ren erfolgt eine detaill ierte Darstellun g.

n bedarf entsprechend der Anlage 1 zum UVPG einer allgemeinen Vorprüfung.

tr erfordert gemäß der Anlage 1 zum UVPG eine standortbezogene Vorprüfung.

X löst weder eine UVP-Pflicht noch eine Vorprüfungspflicht aus, da nachteilige

Umweltauswirkungen in erheblichem Umfang auf Grund der getroffenen

Festsezungen nicht zu erwarten sind. Wie den Angaben d.ieser Begründung

entnommeÄ werden kann, ist eine Betroffenheit aus folgenden Überlegungen nicht
gegeben:

Schutzqut Mensch/Siedlunq:
Durch die geplante Maßnahme werden keine Freiflächen entzogen, die von

nennenswerter Bedeutung für die Naherholung oder den Fremdenverkehr sind. Es

werden keine ortlichen und überörtlichen Wander- sowie Radwege beeinträchtigt.

Durch die geplante Maßnahme entsteht für die im Umkreis lebende Bevölkerung

keine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Gesundheit'

Während der Baumaßnahme ist mit Lärm- und Staubemissionen zu rechnen. Die

visuellen Störungen beschränken sich auf den unmittelbaren Nahbereich.

Einsehbarkeit ist nicht gegeben.

Das subjektive Naturerlebnis kann durch die Maßnahme kaum beeinträchtigt
werden.
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Schutzgut Tiere und Pflanzen:
lm Planungsgebiet oder im Umfeld kann das Vorkommen streng geschützter Arten,
nach FFH oder Vogelschu2richtlinie geschützter Arten nicht ausgeschlossen
werden. Von einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurde bislang
abgesehen.

Erhaltenswerter Gehölzbestand befindet sich im Norden und süden des
Grundstücks Flur-Nr.513 (biotopgeschützt), im Süden des Grundstücks Flur-
Nr.506 und im Süden des Grundstücks Flur-Nr.347. Diese Bereiche wurden von
einer Überplanung mit Photovoltaik-Modulen ausgenommen.

Durch die geplante Maßnahme erfolgt aufgrund der Kleinräumigkeit und der bereits
vorhandenen Einfriedung keine Trennungsfunktion.

Die aktuelle Lebensraumqualität wird in dem Gebiet als überwiegend mittel
dargestellt. Es sind keine regional oder überregional bedeutsamen kleinflächigen
Vorkommen von Lebensräumen im Planungsgebiet zu enrvarten.

Schutzqut Boden:

Durch die Maßnahme erfolgt Flächenversiegelung nur in geringem Umfang

Mit dem Eingriff wird oberboden abgeschoben im Bereich der geplanten
Transformatorenstationen und der Verkehrsflächen. Die Zwischenlagerung des
humosen Oberbodens lässt die Veruvendung dieses Bodens bei der
Geländegestaltung zu. Erosionsgefahr besteht sowohl durch Wind als auch auf
Grund der leichten Hanglage durch Wasser; dies sollte bei der Zwischenlagerung
des Mutterbodens beachtet werden.

Gewachsene Bodenstrukturen werden geringfügig verändert, da im Bereich von
Transformatorenstationen und befestigten Flächen Oberboden abgeschoben wird.

Eine Eutrophierung des Standortes erfolgt nicht, da keine Substanzen venrvendet
werden, durch welche die Bodenfruchtbarkeit bzw. der Mineralgehalt der Böden
verändert wird. Schadstoffeintrag kann in gasförmiger, flüssiger oder fester Form
erfolgen. Gasförmige Schadstoffe werden während der Bauphase in Form von
Fahrzeugabgasen freigeseEt, während des Betriebs möglicherweise bei der
Gebäudeheizung. Flüssige Schadstoffe fallen ebenfalls während der Bauphase und
während des Betriebs als Heizmittel oder als Betriebs- und Schmierstoffe bzw.
Kühlmittel bei Fahrzeugen an. Ein möglicher Eintrag kann jedoch nur durch Unfälle
bzw. unsachgemäßen Umgang erfolgen. Feste Schadstoffe fallen nicht an bzw.
werden ordnungsgemäß entsorgt.

Schutzgut Wasser:
Der lokale Grundwasserspiegel wird durch das geplante Vorhaben nicht
aufgeschlossen. Die Fähigkeit eines Bodens Wasser zu speichern, hängt im
wesentlichen von seinem Tongehalt ab; je höher der Tongehalt im Boden, desto
größer sein Vermögen, Wasser zu speichern bzw. desto geringer seine
Wasserdurchlässigkeit. Eine Veränderung der Grundwasserströme wird nicht
hervorgerufen. Auswirkungen auf die Grundwasserqualität sind nicht zu eruvarten.
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Die Fläche für das geplante Baugebiet fällt nach Osten und entwässert zum

Schwalbach der zusammen mit dem Kaiserbach die Kainach bildet. Teiche oder

andere stehende Gewässer werden von der Maßnahme nicht beeinträchtigt.

Schadstoffeintrag durch Kraft- und Schmierstoffe bzw. Kühlmittel durch Unfälle oder

Unachtsamkeiten kann, trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen, nicht völlig

ausgeschlossen werden.

Das Rückhaltevermögen des Bodens ist für nicht sorbierbare Stoffe überuviegend

hoch. Die relative Grundwasserneubildung ist im Planungsbereich übenruiegend

gering.

Schutzqut Klima/Luft:
lrnmissionen, die von außen auf das Planungsgebiet einwirken, sind nicht

erkennbar.

Auf Grund der Lage des Planungsgebietes können kleinräumige
Luftaustauschprozesse bzw. Kaltluftströme von den umliegenden Höhen in Richtung

Schirradorf und Wonsees nicht ausgeschlossen werden.

Einem Satellitenbild der Region kann entnommen werden, dass sich im Umfeld des

Planungsgebiets keine größeren zusammenhängenden Waldflächen befinden.

Größerä Watdflacfren befinden sich nördlich der Anlage sowie westlich und Östlich

von Schirradorf. Somit stellt das Planungsgebiet und sein weiterer Umgriff keinen

klimatischen Ausgleichsraum dar. Der Eingriff in die bestehende Nu2ung könnte
jedoch kleinklimatische Auswirkungen hervorrufen. Eine StÖrung von

Kaltluftströmen ist nicht zu erwarten.

Schutzout Landschaft:
Dwch die Maßnahme wird das Landschaftsbild geringfügig beeinträchtigt. Diese

Beeinträchtigung wird jedoch durch bestehende Hecken sowie die bestehende
umgebende Bebauung abgemildert. Eine Unterbrechung bestehender
Sichtbeziehungen findet nicht statt. Naturraumtypische Besonderheiten werden auf
Grund des relativ geringen Umfangs des Vorhabens nicht beeinträchtigt. Das Gebiet

besizt keine überörtliche Erholungsfunktion. Wander- und \Mrtschaftswege werden

durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.
Bodenveränderungen finden nur in untergeordnetem Maßstab statt. Eine Anderung

der Vegetation tritt möglichenveise ein, weil die Böden teilweise beschattet werden.

Die Fläche weist keine Fernwirkung auf, die Einsehbarkert ist nur im unmittelbaren
Nahbereich gegeben.

Damit sich das Gebiet in das Landschaftsbild einfügt, sind ungebrochene und

leuchtende Farben zu vermeiden und Reflexionsmöglichkeiten zu reduzieren.

Schutzqut Kulturqüter und sonstige Sachoüter:
lnnerftah des Planungsgebietes befinden sich keine bekannten Boden- oder

Baudenkmäler. Das Planungsgebiet fügt sich an die bestehende Photovoltaik-
Anlage an und eine Beeinträchtigung des Ortsbildes ist nicht zu enrvarten.
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Eine Veränderung der LandnuEungsformen findet nicht statt, da das Vorhaben von
seinem Umfang her zu kleinraumig ist, um solche Auswirkungen hervorzurufen. Eine
Veränderung der Kulturlandschaft tritt ein, weil Flächen umgenutzt bzw. umgestaltet
werden. Bestehende sichtbeziehungen werden nicht beeinträchtigt.
Wegebeziehungen bleiben erhalten.

12.8 Zusammenfassunq

Gemäß $ 1 Abs. 3 Baugese2buch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne au2ustellen,
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Ein privater lnvestor beantragte beim Markt Wonsees die Anderung des Flächennutzungsplanes
und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Sondergebiet
,,Photovoltaik Schirradorf I I 1".

lm Regionalplan wird ausgeführt, dass die Probleme im Bereich Umweltschu2 und langfristige
Sicherung der Energieversorgung sich auf Dauer nur durch die Nutzung von umweltverträglichen
Energiequellen wie z.B. Wasserkraft, Sonnen- und Umweltenergie, Windkraft, Biomasse,
Klärgas, Müll und Erdwärme lösen lassen, die erneuerbar oder nach menschlichen Maßstäben
unerschöpflich sind. Es ist deshalb notwendig, alle technisch möglichen und wirtschaftlich sowie
ökologisch vertretbaren neuen Technologien zu nutzen, durch die sich der Energiebedarf
reduzieren lässt oder neue Energiequellen erschlossen werden können.
Um diese Aussagen des Regionalplans umse%enzu können, wird zwischen nördlich und westlich
von Schirradorf Grundstücken Flur-Nummern 275, 280, 320, 342, 344, 347, 498, s06, 508 und
513 der Gemarkung Schirradorf eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung ,,Photovoltaik"
ausgewiesen. Es soll eine Fläche von rund 21 Hektar mit Photovoltaik-Modulen bebaut werden.
Die Einspeisung in das Stromnetz erfolgt in das Mittelspannungsne2 der Bayernwerk Netz
GmbH. Für diesen Bereich wird nun der vorliegende Bebauungsplan aufgestellt.
Die genannten Grundstücke werden derzeit übenrviegend als Ackerflächen landwirtschaftlich
genutzt. Nach einem künftigen Rückbau der Anlage können die Flächen wieder landwirtschaftlich
genutzt werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

lm Norden von landwirtschaftlichen Flächen.
lm Osten vom Wirtschaftsweg Flur-Nr. 511 und der Autobahn A 71.
lm Süden von der Ortslage Schirradorf und von landwirtschaftlichen Flächen
lm Westen von Waldflächen.

Zulässig ist die Errichtung von freistehenden (gebäudeunabhängigen) Photovoltaikmodulen und
von Anlagen zut Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie (BESS) sowie der
Zweckbestimmung des Sondergebiets unmittelbar dienenden Nebenanlagen zur Ezeugung,
Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie. Die Anlagen zur Speicherung elektrischer
Energie können mit der Nennleistung Energie aus dem öffentlichen Netz beziehen und abgeben.
Ein baulicher, technischer oder funktionaler Zusammenhang der Speicher zu anderen Anlagen
zur Ezeugung, Umwandlung, Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie, insbesondere
den Stromerzeugungsanlagen, ist nicht notwendig. "Stand-alone-Speicher" sind daher auch
zulässig. Ferner ist der Speicher nicht auf die Speicherung von aus erneuerbaren Energien
gewonnenem Strom beschränkt.
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Bei einer Betrachtung der Schutzgüter ,,Mensch/Siedlung", ,,Tiere und Pflanzen", ,,Boden",

,,Wasser'', ,,Klima/Luft",,,Landschaft" sowie ,,Kulturgüter und sonstige Sachgüter" ist festzustellen,

dass keine relevante Beeinträchtig dieser Schutzgüter vorliegt.

tS. Entwurfsverfasser

Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanes wurde beauftragt:

IVS lngenieurbüro GmbH
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung
Am Kehlgraben 76

96317 Kronach

Telefon 09261/6062-0
Telefax 09261/6062-60

Diplom-Geograph Norbert Köhler
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung

Planungsstand 17. September 2025
Aufgestellt: Kronach, im September 2025

ffivs
ingenieurbÜro
f ür bo wesen

AN

Tel,
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Bauleitplanung

Satzung des Marktes Wonsees
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan

für das Sondergebiet ,,Photovoltaik Schirradorf lll"

Satzu ngsbeschluss:

Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden zur
Bebauungsplanung wurden vom Marktgemeinderat des Marktes Wonsees in der Sitzung am
B. Januar 2025 behandelt. Nach diesem Abwägungsbeschluss werden die Planungsunterlagen
überarbeitet; eine verfahrensmäßige Abdeckung der Anderung ist nicht erforderlich.

Aufgrund der $$2Abs. 1, 9 und '10des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November2017 (BGBI. S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394), in Verbindung mit Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung-GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. 1998, S.796), zulelzt geändert durch g 2 des
Gesekes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573), und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. 2007, S. 5BB), zuletzt
geändert durch $$ 4 und 5 des Gese2es vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) sowie der
Baunutzungsverordnung (BauNVo) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November2017 (BGBI. S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
3. Juli2023 (BG81.2023 Nr. 176) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. l, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel3 des
Gesetzes vom 14. Juni2021 (BGBI. S. 1802), erlässt der Markt Wonsees folgende

Satzu ng:

s1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das Sondergebiet ,,Photovoltaik Schirradorf lll",
betreffend die unter Punkt 5.8. der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführten Grundstücke,
nach der zum Bestandteil dieser SaEung erklärten Zeichnung mit verbindlichen Festse2ungen
und der Begründung, gefertigt vom lngenieurbüro lVS, in der Fassung vom 17. September 2025,
geändert am ... ... ... . und am ... ... ... . wird hiermit beschlossen.



Begriindung mit Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
für das Sondergebiet,,Photovoltaik Schirradorf lll",
Markt Wonsees/Südwerk E nerg ie GmbH B u rg ku nstadt, Vorentwurf Seite 31

s2
Diese Satzung tritt gemäß $ 10 Abs. 3 BauGB mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wonsees,

Andreas Pöhner
Erster Bürgermeister Dienstsiegel




